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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 
(BGBl. I S. 850) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID -19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz 
AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Zweiten SARS-CoV-2- 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verord-
nung vom 11. Mai 2021 (GVBl. S. 442) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst:

„Präambel
1. Teil Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und Hygieneregeln
§ 1  Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmungen
§ 2   Kontaktbeschränkung, Aufenthalt im öffentlichen 

Raum
§ 3  Abstandsgebot
§ 4   Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen- 

Bedeckung
§ 5  Anwesenheitsdokumentation
§ 6  Schutz- und Hygienekonzept
§ 6a Testpflicht
§ 6b  Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion  

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
§ 6c  Ausnahmen für Testpflicht und Nachweis eines 

negativen Tests auf eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2

2. Teil  Weitere Hygiene- und Schutzregeln für besondere 
Bereiche

§ 7  Singen in geschlossenen Räumen
§ 7a Arbeitsstätten
§ 8   Ausschank, Abgabe und Verkauf von alkoholischen 

Getränken; Verzehr im öffentlichen Raum
§ 9  Veranstaltungen, Personenobergrenzen

§ 10 Versammlungen
§ 11 Krankenhäuser
§ 12 Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Wohnungslosenhilfe
§ 13 Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung
§ 14 Berufliche Bildung
§ 15 Einzelhandel, Märkte
§ 16 Gastronomie
§ 17 Touristische Angebote, Beherbergung
§ 18 Dienstleistungen
§ 19 Sportausübung
§ 20 Kulturelle Einrichtungen
§ 21 Freizeiteinrichtungen
3. Teil Quarantänemaßnahme
§ 21a Häusliche Quarantäne für positiv getestete Personen
§ 21b  Regelungen zur Absonderung für enge Kontakt-

personen
§§ 22 bis 24 (aufgehoben)
4. Teil  Verordnungsermächtigung; Übergangs- und Schluss-

vorschriften
§ 25 Verordnungsermächtigung
§ 26 Einschränkung von Grundrechten
§ 27 Ordnungswidrigkeiten
§ 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. § 2 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.
3. § 4 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

„(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist in geschlossenen 
Räumen zu tragen
1. von nicht fahrzeugführendem Personal bei der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel einschließlich der Bahnhöfe, 
Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger Fahrzeuge mit 
wechselnden Fahrgästen,

2. in sonstigen Fahrzeugen von nicht fahrzeugführenden Per-
sonen, sofern die Nutzung des Fahrzeugs nicht ausschließ-
lich mit den in § 2 Absatz 2 genannten Personen erfolgt,

3. von Personal in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Ein-
kaufszentren (Malls) sowie in Handwerks-, Dienstleistungs- 
und anderen Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr,
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2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 
unter freiem Himmel nach Maßgabe des § 10 Absatz 2.

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Nasen-
Bedeckung im Freien an Orten zu tragen, an denen der Mindest-
abstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der Regel nicht eingehalten 
werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen be-
lebten Straßen und Plätzen.“

4. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Kantinen“ die 

Wörter „und Gaststätten“ eingefügt.
b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Kantinen“ die Wörter 

„und Gaststätten“ eingefügt.
5. In § 6b Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Testung“ die 

Wörter „gemäß Satz 1 Nummer 1 oder 2 oder die Vorlage einer 
Bescheinigung gemäß Satz 1 Nummer 3 oder 4“ eingefügt.

6. § 6c wird wie folgt gefasst:

„§ 6c 
Ausnahmen für Testpflicht und Nachweis  

eines negativen Tests auf eine Infektion mit dem  
Coronavirus SARS-CoV-2

(1) Unbeschadet § 6b Absatz 3 entfällt eine nach dieser Ver-
ordnung oder nach § 28b des Infektionsschutzgesetzes vorge-
schriebene Pflicht, negativ auf eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 getestet zu sein oder ein negatives Test-
ergebnis einer mittels anerkannten Tests durchgeführten Testung 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 vorlegen 
zu müssen, für folgende Personen:
1. geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen 

Union zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind 
und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage 
zurückliegt,

2. genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurück-
liegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und die 
mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben 
und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, 
sowie

3. genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchs-
tens sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Test-
ergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nachweisen können.

(2) Für die in Absatz 1 genannten Personengruppen besteht 
abweichend von § 6a Absatz 2 keine Pflicht zur Annahme des 
Testangebots oder abweichend von § 6a Absatz 3 keine Pflicht, 
eine Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests 
vornehmen zu lassen.“

7. In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „22 Uhr“ durch die Angabe  
„23 Uhr“ ersetzt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „50“ durch die Angabe „250“ 

ersetzt.
b) Die Absätze 4 bis 7 werden wie folgt gefasst:

„(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuhlung und Anordnung 
der Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, die nicht 
unter die Ausnahme des § 2 Absatz 2 fallen, ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird oder ein ausreichender Infek-
tionsschutz durch andere Schutzmaßnahmen oder Schutzvor-
richtungen zur Verringerung der Ausbreitung übertragungs-
fähiger Tröpfchenpartikel gewährleistet werden kann. Bei Ver-
anstaltungen im Freien ist anwesenden Besucherinnen und 
Besuchern ein fester Sitzplatz zuzuweisen. Der Mindestabstand 
nach Satz 1 kann unterschritten werden, sofern der Schutz vor 
Tröpfcheninfektionen und Aerosolen sichergestellt ist oder alle 
anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ im Sinne des 

4. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an religiös-kulti-
schen Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des Grundge-
setzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Berlin,

5. in der beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachse-
nenbildung einschließlich der Prüfungen, 

6. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von 
Personal unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizi-
nische Behandlung dem nicht entgegensteht,

7. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen,
8. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und 

ähnlichen der Sportausübung dienenden Räumen, außer 
während der Sportausübung,

9. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in 
Büro- und Verwaltungsgebäuden, es sei denn, sie halten sich 
an einem festen Platz auf oder können den Mindestabstand 
von 1,5 Metern einhalten,

10. in Aufzügen,
11. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen, 

sofern diese sich nicht an ihrem Platz aufhalten,
12. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 

in geschlossenen Räumen und
13. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 12 genannten 

Anlässe hinaus in einem bereichsspezifischen Hygienerah-
menkonzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von 
§ 25 erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Eine FFP2-Maske ist in geschlossenen Räumen zu tragen
1. von Fahrgästen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-

tel einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen und Fährtermi-
nals sowie sonstiger Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen,

2. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von 
Patientinnen und Patienten sowie ihren Begleitpersonen 
unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizinische 
Behandlung dem nicht entgegensteht,

3. in Krankenhäusern von Besucherinnen und Besuchern so-
wie von Patientinnen und Patienten, sofern sie sich außer-
halb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen,

4. von Kundinnen und Kunden in Einzelhandelsgeschäften  
aller Art und Einkaufszentren (Malls) sowie in Handwerks-, 
Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Publi-
kumsverkehr,

5. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und 
Archiven,

6. von Besucherinnen und Besuchern in kulturellen Einrich-
tungen und Freizeiteinrichtungen und

7. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 6 genannten An-
lässe hinaus in einem bereichsspezifischen Hygienerahmen-
konzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 
erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist.

(3) Eine medizinische Gesichtsmaske ist im Freien zu tragen
1. im öffentlichen Raum

a) auf Märkten,
b) in Warteschlangen,
c) auf Bahnsteigen und an Haltestellen,
d) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten 

Bereichen in der Zeit von 6 Uhr bis 24 Uhr,
e) in den Außenbereichen von kulturellen Einrichtungen 

und Freizeiteinrichtungen,
f) in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gäs-

ten, sofern diese sich nicht an ihrem Platz aufhalten und,
g) von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltun-

gen, sofern diese sich nicht an ihrem Platz aufhalten; 
dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außer-
halb von Fußgängerbereichen; für die Nutzung geschlosse-
ner Fahrzeuge gilt Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 
Nummer 1, und
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11. In § 15 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Wochenmärkte“ 
die Wörter „mit Beschränkung auf die vorgenannten Sortimen-
te“ gestrichen.

12. § 16 wird wie folgt gefasst:
„§ 16 

Gastronomie
(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I 
S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 
März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung und Kantinen dürfen in geschlossenen Räu-
men nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden, dies gilt 
nicht für sanitäre Anlagen. Gaststätten nach Satz 1 und Kantinen 
dürfen ab dem 21. Mai 2021 im Umfang der genehmigten 
Außengastronomie für den Publikumsverkehr geöffnet werden. 
Je Sitz- oder Tischgruppe gelten die Kontaktbeschränkungen für 
den öffentlichen Raum im Freien nach § 2 Absatz 3, hierbei darf 
abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 1 der Mindestabstand inner-
halb der Sitz- oder Tischgruppe unterschritten werden. Gäste 
müssen negativ im Sinne des § 6b getestet sein. Die Bedienung 
am Tisch sowie die Selbstabholung der Speisen und Getränke 
sind zulässig. Speisen und Getränke dürfen nur am Tisch ver-
zehrt werden.

(2) Gaststätten und Kantinen dürfen vorbehaltlich § 8 Ab-
satz 1 Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung 
anbieten. Für die Abholung von Speisen und Getränken sind ge-
eignete Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwicklung und 
zur Vermeidung von Menschenansammlungen zu treffen.

(3) Die Bestuhlung und Anordnung der Tische in Gaststätten 
und Kantinen ist so vorzunehmen, dass zwischen Personen, die 
nicht unter die Ausnahme des Absatzes 1 Satz 3 oder des § 2 
Absatz 2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird. Im Abstandsbereich dürfen sich keine Personen aufhalten. 
Ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime ist sicher-
zustellen. 

(4) Sofern eine angemessene Versorgung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ansonsten nicht möglich ist, dürfen in Kantinen 
im Innenbereich Speisen und Getränke auch zum Verzehr an Ort 
und Stelle angeboten werden. Die Bewirtung von nicht dem je-
weiligen Betrieb angehörenden Gästen in geschlossenen Räu-
men von Kantinen ist in keinem Fall zulässig.“

13. § 17 wird wie folgt gefasst:
„§ 17  

Touristische Angebote, Beherbergung
(1) An Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeför-

derungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, 
Schiffsausflügen und vergleichbaren Angeboten zu touristischen 
Zwecken im Freien dürfen nach vorheriger Terminbuchung für 
einen fest begrenzten Zeitraum Besucherinnen und Besucher 
teilnehmen, die im Sinne des § 6b negativ getestet sind.

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Fe-
rienwohnungen und ähnlichen Einrichtungen sind untersagt und 
dürfen von den Betreiberinnen und Betreibern nicht angeboten 
werden. Davon ausgenommen sind Übernachtungen anlässlich 
von Dienst- und Geschäftsreisen und aus notwendigen privaten 
Gründen. Die Betreiberinnen und Betreiber der Einrichtungen 
nach Satz 1 müssen vor Abschluss eines Vertrags den Zweck der 
Vermietung oder Beherbergung der Gäste erfragen und diesen 
zusammen mit den erfassten Personaldaten des Gastes doku-
mentieren. Die Gäste haben diesbezügliche Angaben vollständig 
und wahrheitsgemäß zu machen. Abweichend von § 16 Absatz 1 
sind gastronomische Angebote in Hotels, Beherbergungsbetrie-
ben, Ferienwohnungen und ähnlichen Einrichtungen, die aus-
schließlich der Bewirtung der zulässig beherbergten Personen 
dienen, zulässig.“

§ 6b getestet sind. Für Verkaufsstellen und gastronomische An-
gebote gelten § 15 Absatz 1 und 4 und § 16 Absatz 2 entspre-
chend.

(5) Abweichend von Absatz 2 sind Konzerte, Theater-, Opern- 
und Konzertaufführungen, musikalische und künstlerische Dar-
bietungen vor körperlich anwesendem Publikum einschließlich 
Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltungen, die dem Kul-
turbereich zuzuordnen sind, in geschlossenen Räumen verboten. 
Nicht als Publikum im Sinne von Satz 1 gelten Vertreterinnen 
und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film oder anderen Medien, 
die zum Zweck der Berichterstattung anwesend sind.

(6) Abweichend von Absatz 2 sind Veranstaltungen, die dem 
Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind, in geschlos-
senen Räumen verboten.

(7) Abweichend von Absatz 1 sind Veranstaltungen oder Zu-
sammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis 
(private Veranstaltungen) im Freien nur im Kreise der in § 2 Ab-
satz 2 genannten Personen oder mit Angehörigen eines weiteren 
Haushaltes gestattet; es gilt eine Personenobergrenze von höchs-
tens fünf zeitgleich anwesenden Personen, wobei deren Kinder 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt wer-
den. Abweichend von Absatz 2 sind private Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 ge-
nannten Personen und zusätzlich mit höchstens einer weiteren 
Person gestattet, wobei deren Kinder bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres nicht mitgezählt werden.“ 

9. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „14“ 

ersetzt.
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen 
der allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Ju-
gendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeits-
schulen sowie freien Einrichtungen im Sinne des Schulge-
setzes und ähnlichen Bildungseinrichtungen darf Lehr-, Be-
treuungs- und Prüfungsbetrieb in Präsenz stattfinden. Für 
die in Satz 1 genannten Einrichtungen gilt § 28b Absatz 3 
Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes entsprechend. Im Lehr-, 
Betreuungs- und Prüfungsbetrieb tätige Personen in den in 
Satz 1 genannten Einrichtungen haben zweimal wöchentlich 
ein negatives Testergebnis nach § 6b nachzuweisen, erfolgt 
die Tätigkeit lediglich an einem Tag der Woche, ist lediglich 
ein negativer Test nach § 6b zum Tag der Tätigkeit nachzu-
weisen. Für die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- und Prü-
fungsbetrieb nach Satz 1 ist ein negatives Testergebnis nach 
§ 6b erforderlich, dies entfällt für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden. 
Kommen Lerngruppen mehrmals wöchentlich im gleichen 
Personenkreis zusammen, so ist der Nachweis eines negati-
ven Testergebnisses nach § 6b lediglich an zwei nicht auf-
einander folgenden Unterrichtstagen zu erbringen. Darüber 
hinaus gilt, dass 
1. in Musikschulen, Jugendkunstschulen sowie in privaten 

Unterrichtseinrichtungen für künstlerischen oder musi-
schen Unterricht die Hygiene- und Infektionsschutz-
standards, die im Hygienerahmenkonzept der für Kultur 
zuständigen Senatsverwaltung festgelegt wurden, einzu-
halten sind,

2. an Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der 
allgemeinen Erwachsenenbildung Bildungsangebote, in 
denen es zu Nahrungszubereitung oder Nahrungsver-
zehr kommt, in Präsenz untersagt sind und Bildungsan-
gebote, in denen es zu sportlicher Betätigung, körperlich 
anstrengender Bewegung und direktem Körperkontakt 
kommt, nur im Freien nach Maßgabe des § 19 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 5 zulässig sind.“

10. § 14 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
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(4) Die Sportausübung in Schwimmbädern ist ausschließlich 
für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profili-
gen und Berufssportlerinnen und -sportler, für den sportlichen 
Wettkampfbetrieb im Sinne des Absatzes 3, für den Sport als 
Unterrichtsfach an öffentlichen Schulen und Schulen in freier 
Trägerschaft, an Einrichtungen der Berufsbildung und als stu-
dienbezogener Lehrbetrieb der Hochschulen, für therapeutische 
Behandlungen sowie Nutzungen nach Maßgabe des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 3, für die Ausbildung der Rettungsschwimme-
rinnen und Rettungsschwimmer durch die staatlich anerkannten 
Hilfsorganisationen und als dienstlich veranlasster Sport staat-
licher Einrichtungen zulässig. Strand- und Freibäder können 
nach vorheriger Genehmigung des örtlich zuständigen Gesund-
heitsamtes geöffnet werden. Die Genehmigung soll auf der 
Grundlage eines von den jeweiligen Betreibern vorzulegenden 
Nutzungs- und Hygienekonzepts erfolgen, das insbesondere die 
Einhaltung des Abstandsgebots nach § 3 sicherstellt. Soweit Bä-
der an Dritte verpachtet oder zur vorrangigen Nutzung überlas-
sen wurden, sind diese Dritten Betreiber im Sinne der vorstehen-
den Regelung.“

15. § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und kultu-

relle Veranstaltungsstätten in öffentlicher und privater Träger-
schaft dürfen, soweit es sich um geschlossene Räume handelt, 
nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Im Freien dür-
fen Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und kulturelle 
Veranstaltungsstätten in öffentlicher und privater Trägerschaft 
für Besucherinnen und Besucher öffnen, es gelten die Personen-
obergrenzen nach § 9 Absatz 1. Der Leihbetrieb von Bibliothe-
ken ist zulässig. § 9 Absatz 9 bleibt unberührt.“

16. § 21a wird wie folgt gefasst:

„§ 21a  
Häusliche Quarantäne für positiv getestete Personen

(1) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vorgenom-
mene Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, sind vorbehaltlich des 
Absatzes 3 verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung 
mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-
CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Vornahme des Point-of-Care (PoC)-
Antigen-Tests ständig dort abzusondern, sofern das zuständige 
Gesundheitsamt nichts anderes anordnet. Zum Zwecke der 
PCR-Testung darf die Örtlichkeit der Absonderung verlassen 
werden. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die 
nicht ihrem Haushalt angehören.

(2) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorgenommene Testung (PCR-Testung) ein posi-
tives Ergebnis aufweist, sind verpflichtet sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Vornahme der PCR-Testung ständig 
dort abzusondern, sofern das zuständige Gesundheitsamt nichts 
anderes anordnet. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in 
diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu emp-
fangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Für die Zeit der 
Absonderung unterliegen die von Satz 1 erfassten Personen der 
Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.

(3) Für Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei 
ihnen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur 
Selbstanwendung vorgenommene Testung auf eine Infektion mit 

14. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19  
Sportausübung

(1) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 nur alleine oder mit 
insgesamt höchstens fünf Personen aus insgesamt höchstens 
zwei Haushalten kontaktfrei und unter Einhaltung der Abstands-
regelungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 erfolgen. Für folgende Per-
sonengruppen gilt die Beschränkung des Satzes 1 nicht:
1. für den Personenkreis gemäß § 2 Absatz 2, sofern weitere 

Personen hinzukommen, gelten diesen gegenüber die Be-
schränkungen nach Satz 1,

2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Pro-
filigen und Berufssportlerinnen und Berufssportler,

3. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich 
verordnetes Funktionstraining im Sinne des § 64 Absatz 1 
Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in 
festen Gruppen von bis zu höchstens zehn Personen zuzüg-
lich einer übungsleitenden Person; bei besonderen im Ein-
zelfall zu begründenden Härtefällen ist die Beteiligung wei-
terer Personen zulässig, soweit dies zwingend notwendig ist, 
um den Teilnehmenden die Ausübung des Rehabilitations-
sports oder Funktionstrainings zu ermöglichen,

4. für Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren, wenn der 
Sport im Freien in festen Gruppen von maximal 20 anwe-
senden Personen zuzüglich einer betreuenden Person aus-
geübt wird; die Betreuungsperson muss im Sinne von § 6b 
negativ getestet sein, und

5. für Gruppen von maximal zehn Personen im Freien, die 
sämtlich im Sinne von § 6b negativ getestet sind; die Test-
pflicht gilt nicht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im 
Rahmen des Schulbesuchs getestet werden.

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor Beginn der Sportein-
heit die Einhaltung der Testpflicht im Sinne des Satzes 2 Num-
mer 4 und 5 zu kontrollieren sowie auf die Einhaltung des 
Schutz- und Hygienekonzepts nach § 6 Absatz 1 hinzuweisen 
und für dessen Umsetzung Sorge zu tragen. Sie haben darüber 
hinaus die Einhaltung der grundsätzlichen Pflichten des 1. Teils 
dieser Verordnung, insbesondere die Anwesenheitsdokumenta-
tion, sicherzustellen. Regelungen über den Sport an öffentlichen 
Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, an Einrichtungen 
der Berufsbildung sowie als studienbezogener Lehrbetrieb der 
Hochschulen und als dienstlich veranlasster Sport staatlicher 
Einrichtungen gehen diesem Absatz und Absatz 2 vor.

(2) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- 
und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nur zulässig, 
soweit sie erforderlich ist
1. für den Sport des in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genannten 

Personenkreises,
2. für den Pferdesport in dem unter Tierschutzgesichtspunkten 

zwingend erforderlichen Umfang,
3. für therapeutische Behandlungen sowie Nutzungen nach 

Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3.
Ansonsten ist sie untersagt.

(3) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb in der 
Bundesliga und den internationalen Ligen sowie vergleichbaren 
professionellen Wettkampfsystemen, Wettkämpfen von Bundes- 
und Landeskadern in olympischen und paralympischen Diszi-
plinen sowie sportlichen Wettbewerben zur unmittelbaren Qua-
lifikation an Welt- oder Europameisterschaften ist zulässig, so-
weit er im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des 
jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet. Zuschauende sind 
untersagt. Satz 2 gilt nicht für die für den Spielbetrieb erforder-
lichen Personen. Alle am Wettkampfbetrieb beteiligten Personen 
müssen im Sinne von § 6b negativ getestet sein und dies vor 
Betreten der Sportstätte nachweisen. 
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g) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:
„21.  entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 eine Verkaufsstelle auf-

sucht, ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein, 
und keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,“

h) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:
„22.  entgegen § 15 Absatz 4 als verantwortliche Betreiberin 

oder verantwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle, 
eines Kaufhauses oder eines Einkaufszentrums (Mall) 
mehr als die nach der Fläche der Verkaufsfläche oder 
des Geschäftsraumes höchstens zulässige Personen-
zahl einlässt oder Aufenthaltsanreize schafft,“

i) Nummer 25 wird wie folgt gefasst:
„25.  entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Be-

treiberin oder verantwortlicher Betreiber eine Gaststät-
te oder eine Kantine in geschlossenen Räumen für den 
Publikumsverkehr öffnet und keine Ausnahme nach 
den Absätzen 2 oder 4 vorliegt oder entgegen § 16 Ab-
satz 2 Satz 2 keine Vorkehrungen zur Steuerung der 
Kaufabwicklung oder zur Vermeidung von Menschen-
ansammlungen trifft,“

j) Nummer 26 wird wie folgt gefasst:
„26.  entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Betrei-
ber einer Gaststätte oder einer Kantine die Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,“

k) Nummer 27 wird wie folgt gefasst:
„27.  entgegen § 17 Absatz 1 Ausflugsfahrten, Stadtrund-

fahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare Angebote 
zu touristischen Zwecken in geschlossenen Räumen 
durchführt oder die Einhaltung der Hygieneregeln 
nicht gewährleistet,“

l) Nummer 38 wird wie folgt gefasst:
„38.  entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 als verantwortliche  

Betreiberin oder verantwortlicher Betreiber Frei- oder 
Strandbäder ohne Genehmigung des örtlich zuständi-
gen Gesundheitsamtes öffnet oder die Einhaltung der 
Hy giene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,“

m) Nummer 39 wird wie folgt gefasst:
„39.  entgegen § 20 Absatz 1 Kinos, Theater, Opernhäuser, 

Konzerthäuser, und kulturelle Veranstaltungsstätten in 
öffentlicher oder privater Trägerschaft für den Publi-
kumsverkehr öffnet, soweit es sich um geschlossene 
Räume handelt, und keine Ausnahme nach § 9 Absatz 9 
vorliegt,“

n) Nummer 46 wird wie folgt gefasst:
„46.  entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen 

Zeitraum von 14 Tagen ständig absondert bis das Er-
gebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäurenach-
weises des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne 
dass eine Ausnahme nach § 21a Absatz 1 Satz 1 vor-
liegt,“

o) Nummer 49 wird wie folgt gefasst:
„49.  entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht für einen 

Zeitraum von 14 Tagen und bis zum Vorliegen eines im 
Anschluss durchgeführten negativen Point-of-Care 
(PoC)- Antigen -Tests oder einer PCR-Testung ständig 
absondert,“

p) Nummer 50 wird wie folgt gefasst:
„50.  entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Besuch von Personen 

empfängt, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.“
q) Die Nummern 51 bis 60 werden aufgehoben.

19. In § 28 Absatz 2 wird die Angabe „23. Mai“ durch die Angabe 
„13. Juni“ ersetzt. 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, 
gilt Absatz 1 entsprechend, sofern die Testung unter fachkun-
diger Aufsicht erfolgt ist; hierüber ist auf Wunsch eine Beschei-
nigung auszustellen. Ist die Testung nicht unter fachkundiger 
Aufsicht durchgeführt worden, so sind die Personen verpflichtet, 
unverzüglich eine bestätigende Testung mittels eines Nuklein-
säurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Testung) 
herbeizuführen, Absatz 2 bleibt unberührt. Als fachkundige Auf-
sicht im Sinne von Satz 1 gilt jede Person, die berechtigt ist, 
POC-Testungen an anderen Personen vorzunehmen.

(4) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vor-
liegen eines negativen Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens 
jedoch nach 14 Tagen nach dem Zeitpunkt der Vornahme des 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests; im Fall von Absatz 2 mit 
dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 
14. Tag nach dem Zeitpunkt der Vornahme der die Absonderung 
begründenden PCR-Testung vorgenommenen POC- oder PCR-
Testung. 

(5) Im Übrigen bleiben Maßnahmen des zuständigen Gesund-
heitsamts oder auf Grund bezirklicher Allgemeinverfügungen 
zur Absonderung unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt 
kann im jeweiligen Einzelfall von den Absätzen 1 bis 4 abwei-
chende Anordnungen treffen.

(6) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz blei-
ben unberührt.“

17. Die §§ 22 bis 24 werden aufgehoben.
18. § 27 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2.   entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Mindestabstand von 

1,5 Metern zu anderen als in § 2 Absatz 2 genannten 
Menschen im öffentlichen Raum nicht einhält und kei-
ne Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2, § 9 Absatz 4, § 16 
Absatz 1 oder § 19 vorliegt,“

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3.   entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 oder 

entgegen § 10 Absatz 2 keine medizinische Gesichts-
maske einschließlich einer FFP2-Maske trägt und kei-
ne Ausnahme nach § 4 Absatz 4 oder § 10 Absatz 2 
Satz 2 vorliegt,“

c) Nummer 8a wird wie folgt gefasst:
„8a.  entgegen § 7a Absatz 1 die gleichzeitige Nutzung von 

mehr als 50 Prozent der eingerichteten Büroarbeitsplät-
ze durch Beschäftigte zulässt und keine Ausnahme 
nach Absatz 2 vorliegt,“

d) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
„9.   entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der 

Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages ausschenkt, 
abgibt oder verkauft,“

e) Nummer 14 wird wie folgt gefasst:
„14.  entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, Theater-, Opern- und 

Konzertaufführungen, musikalische und künstlerische 
Darbietungen vor körperlich anwesendem Publikum 
einschließlich Tanzveranstaltungen und anderen Ver-
anstaltungen, die dem Kulturbereich zuzuordnen sind, 
in geschlossenen Räumen durchführt und keine Aus-
nahme nach Absatz 9 vorliegt,“

f) Nummer 15 wird wie folgt gefasst:
„15.  entgegen § 9 Absatz 6 als verantwortliche Veranstalte-

rin oder verantwortlicher Veranstalter Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen durchführt, die dem Freizeit- 
und Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind,“
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. Mai 2021 

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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